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— In der „Neuen Bündner Zeitung" (Chur)
stand zu lesen:

„Ktne Ueujahrsseier der Taubstummen. Auch
in das Leben der Taubstummen brachte die

Festzeit Lichtstrahlen. Im rätischen Volkshaus

hatte sich gestern eine Anzahl zu einer
Versammlung, verbunden mit einer Christbanm-
feier, eingesnnden. Es war rührend zu sehen,
Mit welcher Freude sich diese, die aus verschiedenen

Teilen unseres Kantons und auch aus
dem Kauton St. Gallen herbeigeeilt waren,
begrüßten und mit welcher Dankbarkeit sie das
kleine Geschenk annahmen. Unter den 18
Erschienenen waren verschiedene Erwerbszweige
vertreten, so z. B. die Maler, Schuhmacher,
Schneider, die Landwirtschaft und sogar die
Schriftsetzerzunst. Auch beim Sporte sind sie

tätig. So zeigte z. B. einer mit Stolz seine

Photographie als Schütze mit einem Lorbeerkranz

und teilte auf einem Zeddelchen mit, daß
er mit dem Schützenverein seines Heimatortes
das Schützenfest in Bern besuchen werde. Auch
für geistige Anregung wird gesorgt. Es
erscheint in Bern eine von einem Taubstummen
redigierte, spezielle Taubstummenzeitung, die
mit großem Interesse gelesen wird".

X vriâasten
Den vielen ZSriesmarken- und Htanniotsendern ein

herzliches „Vergelt's Gott" Es ist mir nicht möglich,
jedes Paket einzeln und persönlich zu verdanken.

Der Bericht über den Hauvstummenherm-Iionds mußte
aus die nächste Nummer verschoben werden!

Aritz K. in Z. Ja, ich erinnere mich Ihrer noch sehr
gut und danke für Brief und Gabe! Herzl. Gruß!

A. H. in A Ihr großer Brief hat mich von Herzen
gefreut, leider kann ich nicht Gleiches mit Gleichem
vergelten bei meiner strengen Arbeit. Die „Lieder eines
Taubstummen" sind alle enthalten in „Klänge aus
stiller Welt", die Sie bereits besitzen. Das andere
Gewünschte haben Sie nun wohl in Händen. Herzlichen
Gruß aus dem Land der Gletscher in das Land des

Pumpernickels!
Z. W.-W. in W. Glückauf zu der vielen „Gnomerei".

Danke für Brief und Marken! Sehr schade, daß Sie

nicht bei unserer lieblichen Weihnachtsfeier in I. sein
konnten!

I. H. in W, Das ist sehr schön von Ihnen! Wenn
alle bessergestellten Taubstummen so opferwillig wären
wie Sie, die Taubstummenzeitung hätte keine Sorge mehr.

Z. W. in A. Aus dem Taubstnmmenkalender kann
man unmöglich ersehen, wer die Briefe und Berichte
an mich geschrieben hat. Es kann ja auch ein anderer
vom „Borstand" sein. Der letztere besteht nicht nur
aus einer Person, sondern aus Präsident, Schriftführer

und Kassier. Mit seinem Namen unterschreiben
muß man übrigens in jedem Fall! Nach Wunsch
wird der Name nicht gedruckt, aber wissen muß der
Redaktor, wer der Schreiber ist. — Besondern Dank
und Anerkennung den fleißigen Luzerner Sammlern
für das Taubstummenheim!

W. W. in K. In meiner neuesten Schrift habe ich
den Regierungen von Basel und Aargau angeraten,
aus beiden Kantonen ein einziges Pfarramt für ihre
Taubstummen bilden zu wollen. Wollen sehen, ob sie
es tun. — Das wäre nett mit Zweisimmen! L. B.
bekommt jetzt das Blatt umsonst. Danke für freundliche
Zeilen und Sendung!

W. in Z. Bon Ihnen hätte ich nicht geglaubt, daß
Sie die Sache so ganz falsch auffassen und mir so lieblos

antworten würden. — Sie vergessen auch, daß
der Redaktor verantwortlich ist für den
ganzen Inhalt seines Blattes, und daß
niemand das Recht hat, ihm Meinungsäußerungen zu
verbieten. — Ich nehme stets Vereinsberichte aus, auch
größere, und scheue sogar Geldopfer nicht für Illustrationen

(siehe Luzerner Fußreise!) Aber wie vergilt
man mir? So etwas verlöscht die Begeisterung für
Taubstummenvereine, anstatt sie zu vermehren. Wie
darf ein so junger Mann einem im Dienst der
Taubstummensache ergrauten Mann so unverschämt schreiben?

Biihlcr â Werder, Buchdruckern zum „Althos", Bern.

Todesanzeige.
Nach längerem Leiden starb am 23. Januar

im Jnselspital zu Bern der allen Berner
Taubstummen wohlbebekannte, langjährige Knecht der
Berner KnabenTaubstummenanstalt

Samuel Schlapbach
im Alter von 70 Jahren. Er diente der
Taubstummenanstalt Frienisberg und Münchenbuchsce
etwa 25 Jahre lang.

Todesanzeige.
Am 26. Januar abends verschied in Zofingen unerwartet rasch, infolge Herzschlag,

Herr Johann Ulrich Brack
alt Vorsteher aer Totlnger Lauvstummen-Anstalt

im Alter von 72 Jahren. — (Wir werden seinen Lebenslauf bald bringen).
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